Abs.:  ……………………………..
           …………………………….

           …………………………….

          ……………………………..

..........................,………

  Ort,         Datum 

An den/die

        Landtagsabgeordnete(n)

        …………………………

       ………………………….

       ………………………….

Nachfolgeregelung für das Brandenburgische Sonderzahlungsgesetz für die Jahre 2007 bis 2009

Sehr geehrte(r) Herr/Frau ……………………………….,

im Land Brandenburg haben Beamte, Richter und Versorgungsempfänger sowie deren Hinterbliebene seit 1990 zusätzlich zu ihren monatlichen Bezügen in jedem Jahr eine Sonderzahlung (Sogenanntes Weihnachtsgeld) erhalten. Auch in den vergangenen drei Jahren erfolgten diese jährlichen Sonderzahlungen auf der Grundlage des Brandenburgischen Sonderzahlungsgesetzes für die Jahre 2007 bis 2009 vom 26. März 2007. Dieses Gesetz tritt mit Ablauf des 31. März 2010 außer Kraft.  

Die Landesregierung hat daher den Finanzminister beauftragt, eine Nachfolgeregelung zum Sonderzahlungsgesetz zu prüfen. Der Referentenentwurf zu diesem neuen Gesetz liegt nun vor. Er sieht eine auf das Jahr 2010 befristete Nachfolgeregelung wie folgt vor:

· Beamte in den Besoldungsgruppen A 3 bis A 8 erhalten eine Sonderzahlung in Höhe  von 500 Euro.

· Beamte in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 11 erhalten eine Sonderzahlung in Höhe von 300 Euro.

· Beamte in den Besoldungsgruppen A 12 und höher erhalten keine Sonderzahlung.

· Versorgungsempfänder erhalten 50 % und Anwärter 30 % der Sonderzahlungen für aktive Beamte.

· Beamte, Richter und Versorgungsempfänger erhalten für jedes Kind, für das in Bezug auf den Monat Dezember ein Familienzuschlag gewährt wird, einen Sonderzahlungsbetrag in Höhe von 200 Euro.

Diese Regelungen stellen in Bezug auf das Sonderzahlungsgesetz für die Jahre 2007 bis 2009 eine gravierende Verschlechterung dar. Die damalige Sonderzahlung in Höhe von mindestens 500 Euro und höchstens 1040 Euro wird für kaum einen Beamten erreicht. 
Dies stellt eine Besoldungskürzung dar. Der Landeshaushalt soll abermals auf Kosten der Beamten, Richter und Versorgungsempfänger saniert werden.  

Ich lege hiermit gegen diese beabsichtigte Regelung meinen schärfsten Protest ein. 
Ich fordere Sie als Landtagsabgeordneten auf, diesem Gesetz Ihre Zustimmung zu verweigern.

Für meinen Protest gibt es folgende Gründe:

1. Erstmals werden Beamte höherer Besoldungsgruppen gänzlich von der Sonderzahlung ausgeschlossen.
Da dies alle Beamten ab der Besoldungsgruppe A 12 betrifft, fallen fast alle Lehrkräfte, sämtliche Schulleitungen und alle Schulräte unter diese diskriminierende Regelung. 

2. Die oberen Einkommensgruppen bei der Sonderzahlung nicht zu berücksichtigen begründet das Finanzministerium wie folgt: „Für eine Regelung, die auch den Personenkreis der oberen Einkommensgruppen berücksichtigen würde, besteht aufgrund der Situation der öffentlichen Haushalte im Land Brandenburg derzeit kein Spielraum.“ Dieses Argument benutzt die Landesregierung jedoch schon seit 1990. Folgen sind Teilzeitbeschäftigung und Teilzeitverbeamtung, die die Beamten im Schuldienst bis 2008 hinnehmen mussten und die bis heute strittig sind.
3. Am 14.01.2010 äußerte der Finanzminister im Gespräch mit der dbb-Landesleitung, dass wieder eine Sonderzahlung erfolge. Er würde jedoch „eine Regelung in Form einer Einmalzahlung mit sozialer Komponente für sehr wahrscheinlich“ halten. 
Die „soziale Komponente“ im vorliegenden Gesetzentwurf ist jedoch unsozial, da sie einen Teil der Beamten von der Sonderzahlung ganz ausschließt. Für Tarifbeschäftigte hat der TV-L bei der Sonderzahlung ebenfalls eine soziale Abstufung, schließt jedoch keine Beschäftigungsgruppe aus. 

4. Im Winter 2006/07 wurde das Sonderzahlungsgesetz für die Jahre 2007 bis 2009 mittels Massenkundgebungen und –protesten der Landesbeamten erkämpft. Die damalige Oppositionsfraktion der Linkspartei solidarisierte sich mit den Beamten in diesem Kampf. Jetzt steht diese Fraktion in Regierungsverantwortung und versagt einem großen Teil der Landesbeamten diese Sonderzahlung. Damit wird die gesamte Partei unglaubwürdig.
5. Im vorliegenden Gesetzentwurf wird ebenfalls die langjährige Praxis der Landesregierung fortgesetzt, die Bediensteten in Gruppen zu unterteilen und diese unterschiedlich zu behandeln. Im Bildungsbereich wurde diese Praxis in den 90-iger Jahren mehrfach z.B. bei Pflichtstundenerhöhungen angewendet. 
Wir wenden uns energisch gegen diese römische Art „Teile und herrsche!“.  

Mit freundlichem Gruß

